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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.10.1965 

Geschäftszahl 

1604/64 

Rechtssatz 

Ein Bescheid, der eine Haftung gem § 16 BAO geltend macht, hat in seinem SPRUCH genau jene 
Wirtschaftsgüter zu bezeichnen, mit denen der "Angehörige" für Abgaben haftet, bei denen sich die 
Abgabenpflicht auf den Betrieb des Unternehmers gründet. * 
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Beachte 

y12314; 


